
Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. 06. 2005 (BGBI. I S. 1818), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 20.06.2005 (GVBI. I S. 434), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.09.2005 (GVBl. I S. 662), 
Hess. Wassergesetz (HWG) in der Fassung vom 06.05.2005 (GVBl.II 85-61, 2005 Nr. 11 S. 305). 
 
 
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung  

Übersichtskarte (Maßstab 1 : 25.000) 

2 Textliche Festsetzungen  
 

2.1 Gemäß § 9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 1 (9) BauNVO gilt:   
Die Einrichtung von Verkaufsflächen ist nur für die Selbstvermarktung der im Gebiet produ-
zierenden und weiterverarbeitenden Betriebe zulässig, wenn die Verkaufsfläche einen un-
tergeordneten Teil der durch die Betriebsgebäude bebauten Fläche einnimmt. Die zulässige 
Verkaufsfläche für das nicht zentrenrelevante Sortiment Bauelemente (Fenster, Türen, Win-
tergärten u.ä.) beträgt 1.800qm. 
 

2.2 Gemäß § 9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 1 (4) Nr. 2 BauNVO gilt:  
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die innerhalb der nach-
folgenden Tabelle für die in der Plankarte definierten Teilflächen angegebenen Emissions-
kontingente LEK nach E DIN 45691: 2005-05 weder tags (06.00 – 22.00h) noch nachts 
(22.00 – 06.00h) überschreiten.  
 
 

Teilfläche 
LEK, tags  

[dB(A)] 
LEK, nachts  

[dB(A)] 
1 60 45 
2 58 43 
3 62 47 
4 58 43 
5 60 45 
6 60 45 

 
 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach E DIN 45691: 2005-05, Abschnitt 5. Da alle Teilflä-
chen im Eigentum eines Gewerbebetriebes sind, ist der Nachweis für die Summe aller Teil-
flächen gemäß Abschnitt, Gleichung (7) vorzunehmen.   
 
 

 

2.3 Gemäß § 9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 20 (3) BauNVO gilt:  
Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind die Fläche von Aufenthaltsräumen in Geschos-
sen, die keine Vollgeschosse i.S. der HBO sind, einschließlich der zu ihnen gehörenden 
Treppenräume und Umfassungswände nicht mitzurechnen. 
 

2.4 Gem. § 9 (1) 20 BauGB gilt:  
PKW-Stellplätze sowie Rad- und Gehwege auf den Baugrundstücken sind mit Rasenkam-
mersteinen, breitfugigem Pflaster oder in wassergebundener Bauweise zu befestigen.   
 

2.5 Gemäß § 9 (1) 1 i.V.m. §§ 16 (5) und 18 (2) BauNVO gilt: 
Die festgesetzte Oberkante der Gebäude kann durch erforderliche betriebstechnische Anla-
gen / Aufbauten überschritten werden.  
 

2.6 Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9 (1) 25a BauGB: 
 

2.6.1 Pro 6 Stellplätze ist ein standortgerechter Laubbaum der Artenliste 1 zu pflanzen und zu 
pflegen. Die Anordnung obliegt der Freiflächenplanung. Bei Anpflanzungen außerhalb grö-
ßerer Grünflächen ist eine als Pflanzinsel anzulegende Baumscheibe > 6 qm je Baum vor-
zusehen.  
 

2.7 Artenliste: 
 

  

 Artenliste 1 (Bäume): Sol. / H., 3 x v., STU 14-16 bzw. Hei. 2 x v., 150-200 cm 
 Acer platanoides - Spitzahorn Acer campestre - Feldahorn 

 Acer pseudoplatanus - Bergahorn Prunus avium - Vogelkirsche 

 Carpinus betulus - Hainbuche Prunus div. spec. - Kirsche, Pflaume 

 Fagus sylvatica - Rotbuche Sorbus aucuparia - Eberesche 

 Quercus robur - Stieleiche Malus div. Spec. - Apfel  

 Quercus petraea - Traubeneiche Tilia cordata - Winterlinde 

 Artenliste 2 (Sträucher): Sträucher: v. m.B. 100-150 cm  
 Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Prunus padus - Traubenkirsche 

 Corylus avellana - Hasel Ribes div. spec. - Beerensträucher 

 Crataegus monogyna 

/ 

- Weißdorn Rosa canina - Hundsrose 

 C. laevigata  Rosa div. spec. - Wild- u. Strauchrosen 

 Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 

 Malus sylvestris - Wildapfel Salix caprea - Salweide 

 Pyrus pyraster - Wildbirne Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 

     
 
 
 
 
 
 
 

Skizze: 
 

 
 

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften  
 

3.1 Gemäß §9(4) BauGB i.V.m. § 81 (1) HBO gilt für die Gestaltung von Gebäuden: 
Die Gebäudefassaden sind in gedeckten Farben zu halten. Die Verwendung von spiegeln-
den oder reflektierenden Materialien ist unzulässig  
 

3.2 Gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 81 (1) HBO gilt für die Dachgestaltung:  
 

3.2.1 Zulässig sind Sattel-, Shed- und Pultdächer mit einer Dachneigung bis max. 35° sowie 
Flachdächer.  
 

3.2.2 Zur Dacheindeckung sind dunkle Farbtöne oder helle, nicht glänzende Materialien oder 
extensive Dachbegrünungen zulässig. Die Zulässigkeit von Aufbauten aus Glas oder ver-
gleichbaren Materialien und Solaranlagen bleibt unberührt.  
 

3.3 Gemäß § 9 (4) i.V.m. § 81 (1) HBO gilt für Werbeanlagen: 
 

3.3.1 Die Werbeanlagen müssen sich insgesamt den Bauwerk unterordnen und dürfen die jewei-
lige Traufhöhe nicht überschreiten.  
 

3.3.2 Fremdwerbung ist unzulässig. Lichtwerbung in Form von Blink-, Lauf- und Wechsellichtern 
ist unzulässig. Werbeanlagen (einschließlich Fahnen und Pylonen) auf Dachflächen sind 
unzulässig.  
 

3.4 Gemäß § 9(4) BauGB i.V.m. § 81 (1)  HBO gilt für die Einfriedungen:  
 Zulässig sind ausschließlich gebrochene Einfriedungen bis zu einer Höhe von max. 2,50 m 
über Geländeoberkante zzgl. nach innen abgewinkeltem Übersteigschutz und in Verbindung 
mit einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern oder Kletterpflanzen. 
 

3.5 Gemäß § 9(4) BauGB i.V.m. § 81 (1) HBO gilt für die Grundstücksfreiflächen: 
Mind. 30 % der Grundstücksfreiflächen sind mit einheimischen, standortgerechten Laubge-
hölzen zu bepflanzen. Es gelten 1 Baum 100 qm, ein Strauch 25 qm. Die nach Baupla-
nungsrecht vorzunehmenden Anpflanzungen können zur Anrechnung gebracht werden.  
 

 
 
 
 
 
4  Nachrichtliche Übernahmen  

 
4.1  Gemäß § 23 HStrG 

Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Orts-
durchfahrt dürfen längs der Landesstraßen und Kreisstraßen 
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn, 
2. bauliche Anlagen jeglicher Art, die über Zufahrten an Landesstraßen oder Kreisstraßen 
unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 
nicht errichtet werden. Dies gilt für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs 
entsprechend. 
 

4.2  Gemäß § 42 HWG  
(1) ... 
(2) ... 
(3) Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von demjenigen, bei dem es anfällt, 
verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entge-
genstehen. Niederschlagswasser soll darüber hinaus in geeigneten Fällen versickert wer-
den. 

 

Verfahrensvemerke  
 
1. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB:  
 
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde durch die Gemeindevertretung am 
08.03.2006 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 18.03.2006 im Usinger Anzeiger 
und der Taunus-Zeitung. 
 
 
2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB:  
 

Der Planvorentwurf wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 18.03.2006 in der Verwaltung in der 
Zeit vom 27.03.2006 bis 21.04.2006 zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 
 
 
3. Frühzeitige Beteiligung der Fachbehörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB:  
 

Der Planvorentwurf wurde an die Fachbehörden mit Schreiben vom 15.03.2006 verschickt. Die Frist 
zur Abgabe der Stellungnahmen 21.04.2006. 
 
 
4. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB:  
 

Der Planentwurf wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 09.03.2007 in der Verwaltung in der 
Zeit vom 19.03.2007 bis 20.04.2007 zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 
 
 
5. Beteiligung der Fachbehörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB:  
 

Die Frist zur Abgabe der Stellungnahmen wurde analog der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 19.03.2007 bis 20.04.2007 festgelegt. 
 
 
6. Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB:  
 

Der Planentwurf wurde am 27.06.2007 als Satzung beschlossen. 
 
 
Bestätigung der Vermerke 1.-6. 
 Siegel der Gemeinde 
 
 
 
 
Schmitten, den __.__.____ ....................... 
 Bürgermeister 
 
 
7. Inkrafttreten gemäß § 10 Abs. 3 BauGB:  
 

Der Bebauungsplan wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht. Damit hat der Bebauungsplan 
Rechtskraft erlangt. 
 Siegel der Gemeinde 
 
 
 
 
Schmitten, den __.__.____ ....................... 
 Bürgermeister 
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